
Überbetriebliche Ausbildungslehrgänge  

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Reutlingen beschloss zum 26. November 2025 als zuständige 
Stelle nach Anhörung des Berufsbildungsausschusses am 20. Oktober 2025 aufgrund der §§ 41, 91 Abs. 1 Nr. 4, 
106 Abs. 1 Nr. 10 Handwerksordnung (HWO) in der derzeit gültigen Fassung und § 5 des Grundsatzbeschlusses 
zur überbetrieblichen Ausbildung der Handwerkskammer Reutlingen in der derzeit gültigen Fassung folgende 
Regelung zur Durchführung der 

Überbetrieblichen Ausbildung für 

Schornsteinfeger/in



Aktualisierung der Überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für den Ausbildungsberuf Schornsteinfeger/in 
 

Schornsteinfeger/in (11120)  

Ausbildungsjahr / 
Lehrgang 

Dauer in 
Wochen 

Thema Lehrgangsort Durchführung Träger Info 

Ab 1. Ausbildungsjahr 

G-SCHO1/22 1 
Baustoffe, Bauteile und Bauwerkskonstruktionen kennen und beur-
teilen 

LIV + Ferdi-
nand-von-
Steinbeis-

Schule Ulm 

LIV LIV Bis 31.12.2026 

G-SCHO2/22 1 
Aufbau, Funktion und Betriebsweise von Wärme- und Energieerzeu-
gungsanlagen sowie Energieträger kennen und beurteilen 

 

G-SCHO3/22 1 Gebäudehülle energetisch beurteilen  

G-SCHO1/25 1 
Aufbau, Funktion und Betriebsweise von technischen Anlagen und 
Systemen kennen und beurteilen 

Ab 01.10.2025 

G-SCHO2/25 1 Gebäudehülle energetisch beurteilen  

G-SCHO3/25 1 
Abgasanlagen, Abgassysteme, Wärmeerzeugungs- und Energie-
erzeugungsanlagen reinigen und kehren, sowie Energieträger kennen 
und beurteilen 

 

G-SCHO4/25 1 
Mängel und Funktionsstörungen feststellen, beurteilen und beheben 
sowie Optimierungsmaßnahmen durchführen 

 

Ab 2. Ausbildungsjahr 

SCHO1/22 1 
Sicherheitsprüfung und Reinigung von Wärme- und Energieerzeu-
gungsanlagen 

LIV + Ferdi-
nand-von-
Steinbeis-
Schule Ulm 

LIV LIV  

SCHO2/22 1 Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitstechnik   

SCHO3/22 1 
Energieeffizienz von Wärme- und Energieerzeugungsanlagen prüfen 
und optimieren 

 

SCHO4/22 1 
Lüftungsanlagen zur Raumluftqualität und Dunstabzugsanlagen prü-
fen und reinigen sowie Beratung durchführen 

 

SCHO5/22 1 
Brandschutz in Gebäuden planen und koordinieren sowie Beratung 
durchführen 

 

SCHO6/22 1 
Energieeffizienz von Gebäuden und technischen Anlagen analysieren 
sowie Beratung durchführen 

 



Dieser Beschluss wurde gemäß § 106 Abs. 2 der Handwerksordnung (HwO) in Verbindung mit §106 Abs. 1, Nr. 
10 der Handwerksordnung (HwO) mit Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg vom 9. Dezember 2025 (Az: WM42-42-313/89) genehmigt. Er wurde am 14. Januar 2026 ausge-
fertigt und hiermit veröffentlicht. 
 
 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Reutlingen, den 6. Februar 2026 
 
 
gezeichnet        gezeichnet 
 
      
Alexander Wälde       Christiane Nowottny 
Präsident        Hauptgeschäftsführerin  
 


